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Bundesretes 

des Finanzausschusses 

über den Besch1~J.B des I\"atioDalrat.es vom 20 DeZer!l~)er 1971, 
betreffend eine Empfehlung vo~ 9. J~ni 1970 des Rates für die 

Zusammencu'bei tauf dem Gebiete des Zollwesens hinsichtlich der 

iinderung des Zolltarifschemas i'-\..ir die EinreihU}"!g der \hren in 

die Zoll te.rife 

Die für Österreich am 11. September 1959 in Kraft getretene 

rlKonvention über das Zolltarifschema für die Einreihung der 

\tIaren in die Zolltarife!O hat bereits durch or8i Empfehlungen 

des Rates für die Zusaramenarbei t auf dem Gebiete des Zolhlesens 

Änderungen erfahren. Die nunmehr vorlier;ende Empfehlung des 

Rates vom 9. Juni 1970 soll vor allem der technischen Entwicklung 

und den dar'aus restü tierenden rV;:8Ilr:~el dE':::;s ZoJL turifschemas Rechnung 
• '-J 

tragen. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmigung der Empfehlung, 

elie Erlassung ei:::,~eE:, besonderen Bundesgei3etze::: ün Sinne des Art. 50 
Abs. 2 B-VG zur Überführung des Vertragsinhalt..;es in die inner­

staatliche Rechtsordnung notwendig. Ein diesbeZÜGlicher Gesetzes­

beschluß des Nationalrates liegt in Form der 7. Zolltarifgesetz­

novelle bereits vor. 

Der Finanzausschuß hat die gegensttindliche Vorlage in seiner 

Sitzung vom 20. Dezember 1971 in Verhandlung genommen und. ein­

,stimmig beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen 
Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Finanzausschuß somit 

den Antrag, der Bundesrat wolle beschlieBen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 2. Dezember 1971, 
betreffend eine Empfehlung 'IOIil 9. Juni 1970 eies :a.:ltes für die 

Zusammenarbeit auf dem Gebiete des Zolh/asens hinsichtlich der 

Anderlmg d~s Zoll L;DI'ifscheTi:3:J für die Einreihur.:g der \-!J.ren in 
c1ie ZOl- J J·-,'"'l'·j' f'p _ U_,. .~. _ , 

S c h war z man n 
Berichterstatter 

Sei d 1 
Obmann 
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